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Die Abgeordneten zum Nationalrat Brunhilde FUCHS, Genossinnen und 

Genossen haben am 5. Mai 1995 unter der Nr. 1082/J an den 

Bundesminister für Inneres eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend "der finanziellen, personellen und 

organisatorischen Unterstützung der FSI bei den ÖH-Wahlen durch 

die F - Partei" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Sind Ihnen auch andere Beziehungen zwischen der F-Partei 
bzw. deren Repräsentanten und rechtsextremistischen Personen 
bzw. Personengruppen bzw. Vereinen bekannt? 

2. Wenn ja, mit welchen rechtsextremistischen Personen bzw. 
Personengruppen bzw. Vereinen bestehen diese Kontakte? 

3. Sind Ihnen außer der Finanzierung der FSI mit ihrem oben 
beschriebenen Kandidaten Mathias Konschil auch noch andere 
fina~zielle oder organisato~ische Unterstützungen der 
F - Partei für extremistische Personen bzw. Personengruppen 
bzw. Vereinen bekannt? 

4. Ist Ihnen bekannt,ob über die staatliche Parteienfinan­
zierung Gelder von der F - Partei an solche Personen bzw. 
Personengruppen bzw. Vereine geflossen sind und wenn ja, in 
welcher Höhe? 

5. Welche rechtsstaatliche Mittel gibt es, um parteiliche 
Finanzierung von rechtsextremistischen Personen bzw. 
Personengruppen bzw. Vereinen zu unterbinden bzw. ein 
Verbot zu exekutieren?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Solche Verbindungen wurden vereinzelt bekannt. 

Zu Frage 2: 

Soweit diesbezüglich Erkenntnisse bestehen, können sie aus 

Gründen der Kriminaltaktik bzw. des Datenschutzes nicht bekannt 

gegeben werden. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Hiezu verfüge ich über keine Erkenntnisse. 

Zu Frage 5: 

Den Sicherheit~behörden obliegt in einem solchen Zusammenhang die 

Ahndung von allf§lligen Verstößen gegen die österreichische 

Rechtsordnung. 
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